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1. Kapitel — Verbrechen gegen Souveränität der DDR,

Frieden, Menschlichkeit und Menschenrechte §93

Sowohl die unm ittelbare Teilnahme an solchen Z erstörungshandlun
gen als auch ihre A nordnung begründet str. Verantw.

9. Ziff. 4 erfaß t die Mißachtung oder den Mißbrauch von Zeichen des 
Roten Kreuzes oder ihm  gleichgestellter Zeichen.

Das durch die U m kehrung der eidgenössischen Farben gebildete Zei
chen des Roten Kreuzes ist durch die G enfer Konventionen völkerrecht
lich geschützt. Ihm  gleichgestellte Zeichen sind der Rote H albm ond bzw. 
der Rote Löwe m it ro ter Sonne auf weißem Grund.

Diese Zeichen dürfen  nu r zur Kennzeichnung von Einrichtungen wie 
Sanitä tstransportm ittel (Land-, Luft-, Seefahrzeuge), Sanitätspersonal, Sa
nitätseinrichtungen (Gebäude, Baracken, Zelte usw.) oder S anitätsm aterial 
V erw endung finden, die der Versorgung und Behandlung von V erw un
deten oder K ranken dienen.

Jede Form  einer Mißachtung der m it diesen Zeichen gekennzeichneten 
Einrichtungen (durch ih re  Nichtbeachtung) oder des Mißbrauchs dieser 
Zeichen (durch unberechtigtes Verwenden) zieht str. V erantw . nach sich.

F erner w ird strafrechtlich zur V erantw ortung gezogen, wer Gewaltakte 
gegen Personen oder Einrichtungen begeht, die dieses Zeichen führen, oder 
solche Handlungen anordnet.

Die Sanitätseinrichtungen, das Sanitätspersonal oder die S anitä ts
transportm ittel, die durch das Zeichen des Roten Kreuzes oder ihm  gleich
gestellte Zeichen gekennzeichnet sind, dürfen auf keinen Fall angegriffen 
w erden. Der Begriff G ew altakte erfaß t daher die vielfältigsten A ngriffs
handlungen auf Personen oder E inrichtungen, z. B. durch Bom bardie
rung, Beschuß, denen eine offensichtliche M ißachtung der Zeichen zu
grunde liegt.

10. Ziff. 5 erfaß t als w eiteres Kriegsverbrechen die Begehung oder An
ordnung von Gewaltakten gegen Parlamentäre.

Parlamentäre sind offizielle V ertre te r des Kommandos einer krieg- 
führenden Partei, die zur V erhandlung m it dem Kommando der gegneri
schen S tre itk räfte  entsandt w erden. In  der Regel sind es Angehörige der 
S tre itk räfte  einer kriegführenden Partei.

In  Ü bereinstim m ung m it A rt. 32 der Anl. zum IV. H aager Abkommen 
von 1907 ist der Parlamentär unverletzliche Person. Neben dem  P arla 
m en tär genießen auch alle ihn  begleitenden Personen, z. B. Dolmetscher, 
das Recht der Unverletzlichkeit. U nbedingt erforderlich ist, daß der P ar
lam entär als solcher erkennbar sein muß. Deshalb ha t e r  eine weiße 
Flagge (Fahne, Tuch) sichtbar m it sich zu führen.

Der Begriff G ew altakte erfaßt alle A ngriffshandlungen gegen den P a r
lam entär, die darauf gerichtet sind, die U nverletzlichkeit seiner Person 
in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen und die Sicherheit der Rückkehr 
zu seiner Truppe nicht m ehr zu gew ährleisten, z. B. durch Tötung, K örper
verletzung, Gefangennahm e.

Auch hier begründet die Anordnung von G ew altakten gegen P arla 
m entäre (z. B. durch Befehl, Weisung) str. Verantw.


